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Bundesland 

Burgenland 

Kurztitel 

Änderung von Standesamtsbezirken 

Kundmachungsorgan 

LGBl. Nr. 49/1971 

§/Artikel/Anlage 

§ 1 

Inkrafttretensdatum 

30.12.1971 

Text 

Der Standesamtsbezirk Riedlingsdorf in Pinkafeld wird mit Wirkung vom 31.12.1971 aufgelöst. 

Für das Gebiet der Gemeinde Riedlingsdorf wird mit Wirkung vom 1. 1. 1972 ein neuer Standesamtsbezirk mit 
dem Sitz in Riedlingsdorf (Standesamt Riedlingsdorf) gebildet. 

Für das Gebiet der Gemeinde Wiesfleck wird mit Wirkung vom 1. 1. 1972 ein neuer Standesamtsbezirk mit dem 
Sitz in Wiesfleck (Standesamt Wiesfleck) gebildet. 


